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dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder an
schlägt oder sonst verbreitet, sie zum Zwecke der 
Verbreitung herstellt oder zu demselben Zweck vor
rätig hält, ankündigt oder anpreist;

2. unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstel
lungen einer Person unter sechzehn Jahren gegen 
Entgelt überläßt oder anbietet;

3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche be
stimmt sind, an Orten, welche dem Publikum zu
gänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände 
dem Publikum ankündigt oder anpreist;

3a. in einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise 
Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zur Ver
hütung von Geschlechtskrankheiten dienen, öffent
lich ankündigt, anpreist oder solche Mittel oder 
Gegenstände an einem dem Publikum zugänglichen 
Orte ausstellt;

4. öffentliche Ankündigungen erläßt, welche dazu be
stimmt sind, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen.

(2) Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von 
Polizeiaufsicht erkannt werden.

Verkauf schamloser Schriften an Jugendliche 
§ 184a

Wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche, 
ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich ver
letzen, einer Person unter sechzehn Jahren gegen Entgelt 
überläßt oder anbietet, wird mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.
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